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Einführungsreisen für Gruppenverantwortliche nach Usbekistan 
 
 
Sehr geehrte/r Gruppenverantwortliche/r,  
 
über Ihr Vorhaben, sich auf einer Einführungsreise für eine spätere Gruppenreise mit Biblische 
Reisen nach Usbekistan vorzubereiten, freuen wir uns sehr. 
 
Zu unserem umfassenden Service bei der Vorbereitung einer Gruppenreise gehört, neben der 
theologisch durchdachten Programmplanung und –vorbereitung und der Vermittlung von Referenten, 
eben auch die Möglichkeit, das entsprechende Land auf einer Einführungsreise kennen zu lernen. 
Dem/der zukünftigen Gruppenverantwortlichen sollen bei der Einführungsreise möglichst viele 
Besuchspunkte vorgestellt werden. Daneben sorgen Referate zu länderkundlichen Themen für die 
inhaltliche Vorbereitung auf die eigene Gruppenreise. Bei dieser Programmfülle ist ein straffer 
Reiseverlauf, der kaum Möglichkeiten zu individuellen Unternehmungen bietet, selbstverständlich. 
 
Wir führen Einführungsreisen durch, weil wir folgende Punkte verwirklicht sehen möchten: 
 
• Der/Die Gruppenverantwortliche soll auf der Reise Eindrücke erhalten, die es ihm/ihr erleichtern, 

überzeugend für die geplante Reise im Interessentenkreis zu werben. 
 
• Es sollen Anstöße zur sinnvollen Gestaltung der von uns für Ihre Gruppe ausgearbeiteten 

Reiseverläufe gegeben werden, indem "vor Ort" das Zusammenspiel von inhaltlichen und 
technischen Punkten des Programms erlebt wird. Daher werden auf unseren Einführungsreisen 
auch Besichtigungen von Hotels und didaktische Hinweise mit in das Programm einbezogen. 

 
• Er/Sie soll befähigt werden, zusammen mit dem örtlichen Führer, der eigenen Gruppe die 

Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des besuchten Landes nahe zu bringen.  
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Mit freundlichen Grüßen

Biblische Reisen GmbH

Renate Stratmann
Einführungsreisen
 
*siehe Beiblatt DB-Anreise / TAS-Reiseversicherungen 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Sie erreichen Frau Stratmann unter
der Telefondurchwahl 0711-6 19 25 43. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

 

 
 
Für unsere Einführungsreise nach Usbekistan ist folgender Termin geplant:  
 

UZ1E0001 vom 28.03. bis 04.04.2011 
 

Der Reiseverlauf entspricht dem beiliegenden Programm. Ihre Anmeldung erbitten wir auf dem 
vorgesehenen Formular. 
 
Voraussetzung zur Teilnahme an einer Einführungsreise ist der ernsthafte Plan und ein 
entsprechender Interessentenkreis zu einer Gruppenreise nach Usbekistan. Der Sonderpreis für diese 
Reise beträgt EUR 1.250,-- und ist vor Reiseantritt zur Zahlung fällig.  
 
Bei Durchführung einer Gruppenreise mit mindestens 20 zahlenden Teilnehmern mit Biblische 
Reisen nach Usbekistan wird Ihnen der oben genannte Grundpreis rückerstattet. Die Erstattung 
erfolgt bei Rechnungsstellung für die Gruppenreise. 
 
Um zu wissen, ob wir mit Ihrer Festbuchung rechnen können, senden Sie uns bitte das ausgefüllte 
Formular umgehend zurück. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Einführungsreise in erster 
Linie jenen Interessenten zur Vorbereitung dienen soll, die das Land noch nicht kennen. Ansonsten 
bitten wir um Rücksprache. 
 
Zugleich bitten wir um Ihr Verständnis, wenn wir nur eine/n Teilnehmer/in aus Ihrem 
Kirchenbezirk/Gemeinde/Verband berücksichtigen können. Soweit eine zahlende Begleitperson an 
der Einführungsreise teilnehmen möchte, ist dies nach Rücksprache mit uns grundsätzlich möglich. 
Hierfür ist dann ein Reisepreis von EUR 1.750,- vor Reisebeginn fällig.  
 
Unsere Leistungen bei der Einführungsreise umfassen: Flug mit der Uzbekistan Airways von Frankfurt 
nach Taschkent und zurück, Rundreise und Eintritte laut Programm, Unterbringung im Doppelzimmer, 
Halbpension, Reiseleitung, Flughafensteuern, Flughafensicherheitsgebühr. Für zusätzliche 
Mahlzeiten, Getränke, Anreise zum Treffpunkt*, erwartete Trinkgelder, evtl. Visumgebühren (ca. 
EURO 80,--)  und Einzelzimmerzuschläge, sowie Versicherungen* müssen Sie selbst aufkommen.  
 
Wir benötigen für diese Reise am 01.02.2011 hier im Hause: Ihren Reisepass, den komplett 
ausgefüllten Visumantrag, den wir Ihnen rechtzeitig zusenden und ein Passfoto. Sie erhalten 
den Reisepass dann mit den Reiseunterlagen wieder zurück. 
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USBEKISTAN 
 
Einführungsreise für Gruppenverantwortliche 
 
vom 28.03. bis 04.04.2011 
 
Reise UZ1E0001 
 
 
1. Tag: Montag, 28.03.2011 
Linienflug von Frankfurt/M nach Taschkent, der 
Hauptstadt Usbekistans und kultureller als auch 
wirtschaftlicher Mittelpunkt des Landes: Begrü-
ßung durch die örtliche Reiseleitung; Hotelbe-
zug für zwei Nächte. Abendessen im Hotel. 
 
2. Tag: Dienstag, 29.03.2011 

Taschkent: Diese 
Stadt ist sowohl kultu-
reller als auch wirt-
schaftlicher Mittelpunkt 
des heutigen Usbekis-
tans. Über 2000 Jahre 
Geschichte schreibt 
die ehemals von Kan-
giuy Khoresm gegrün-
dete Stadt mit dem 
antiken Namen Sash.  

Auf Ihrem Besichtigungsprogramm steht zuerst 
die Einstimmung auf den Orient im Bazar von 
Tashkent. Eine Fülle von köstlichem Obst, Ge-
müse und Spezereien erwartet Sie. Weiter geht 
es im Programm mit der Medresse Kuldash aus 
dem frühen 16. Jh., der Barak-Chan Medresse 
aus dem 16. Jh. und dem Kaffal-Shashi Mauso-
leum aus dem 16. Jh. Besuch der evang.-
lutherischen Kirche sowie der Navoi-Oper mit 
dem Theaterplatz. Der Besuch des Museums 
für angewandte Kunst, im stimmungsvollen 
Palast, bildet den Abschluss der Besichtigun-
gen.  
Abendessen bei einer usbekischen Familie mit 
Folklore. 
 
3. Tag: Mittwoch, 30.03.2011 
Fahrt (330 km) nach Samarkand, „…das 
schönste Antlitz, das die Erde der Sonne je 
zugewandt hat“: Hotelbezug für eine Nacht. Die 
Stadt ist die Heimstätte der Märchen aus 1001 
Nacht, Umschlagplatz für Waren aller Art, aber 
auch Mittler von Technologien, Gedankengut, 
Religionen und Kunststilen. Timur Khan, ein 
Nachkomme Dshingis-Khans, machte sie zum 
Zentrum seines Weltreiches. Aus seinen er-
oberten Ländereien brachte er Handwerker, 
Architekten und Künstler mit. Mit einer Ge-
schwindigkeit, wie es nur in einer Despotie 
möglich ist, entstanden Bauwerke von nie ge-
sehener Größe und Komplexität. Unsere Be-

sichtigung beginnt auf dem Platz des „Herr-
schers der 
Welt“, dem Registan Platz; er war und ist zent-
raler Zusammenlauf des riesigen Bazarstra-
ßengeflechts. Innerhalb des Platzes steht die 
Ulugh-Begh-Medrese aus dem 15 Jh., mit kost-
baren Fayancen von ausgesuchter Schönheit.  
Das perfekte Gegenstück zur Ulugh-Begh-
Medrese bildet die etwas jüngere Shirdar 
Medrese aus dem 
17 Jh.. Die Tella-
Kari Medrese, „die 
Goldgeschmück-
te“, aus dem 17 
Jh. bildet den Ab-
schluss des En-
sembles von über-
großer Schönheit. Besichtigung des Grabes 
von Timurs und dessen Enkel Ulugh Begh im 
Gur-Emir-Mausoleum. Besuch der kath. sowie 
der russ.-orth. Kirche. Abendessen im Hotel. 
 
4. Tag: Donnerstag, 31.03.2011 
Samarkand: Besichtigung des  Komplexes des 
Shahi-Sinda. Viele prachtvolle Grabmäler, unter 
anderem auch der Vetter des Propheten, aus 
dem 11.-15. Jh. bilden die „Pforte des Him-
mels“. Die Bibi-Chanum-Moschee, unser 
nächstes Ziel, ist ein grandioses Werk der Ar-
chitektur des 14. Jh. Leider verfiel das Bauwerk 
kurz nach Vollendung. Besonders bemerkens-
wert ist, dass es die einzige Moschee der Welt 
ist, die nach einer Frau benannt wurde. Evtl. 
Besuch bei der Seiden-Modedesignerin Valen-
tina. Anschließend Fahrt nach Buchara (300 
km): Hotelbezug für zwei Nächte. Abendessen 
im Hotel. 
 
5. Tag: Freitag, 01.04.2011 
Buchara, „die Edle“, liegt in einer dichtbesiedel-
ten Oase inmitten der Kisilkumwüste. Unser 
Besichtigungsprogramm beginnt auf dem soge-
nannten Ark, der Zitadelle und beim kleinen 
Museum mit seinen Malereien. Weiter geht es 
zum 46 m hohen Kalan-Minarett: Schon im 12. 
Jh. wies es den Pilgern den Weg zur Heiligen 
Stadt des Islam. Weiter gehören zu diesem 
Komplex die Medrese Mir-e-Arab und die U-
lugh-Begh-Medresse. Sie unterrichten seit 400  
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Jahren Schüler des Korans, und über der Pforte 
der aus dem 15. Jh. steht geschrieben „Streben 
nach Wissen - das ist die Pflicht aller Muslime, 
eines jeden Mannes und einer jeden Frau“. 
Auch die Moschee Chor Minor ist von einzigar-
tiger Schönheit. Der Platz Laybo Khauz wird 
umrahmt von der Divan-Begi- und der Kukel-
dasch-Medresse. Wie in jeder größeren Stadt 
besuchen wir auch in Buchara das Getümmel 
des orientalischen Bazars. Abendessen im 
Hotel.  
 
6. Tag: Samstag, 02.04.2011 
Buchara:  Besichtigung der Hiobsquelle und 
des Samanidenmausoleums aus dem 10. Jh. 
Anschließend Fahrt in die Oase Chiwa (430 
km).  Entlang des Amu Darya, des Oxus der 
Griechen, führt die Straße durch die Wüste 
Kizilkum („Roter Sand“). Als Alexander der Gro-
ße im Jahre 330 v.Chr. den Fluss überquerte, 
ahnte er noch nichts von den jenseits gelege-
nen Kulturen und seinem langwierigen Erobe-
rungszug durch das Land des Lichts. Hotelbe-
zug für eine Nacht. Abendessen im Hotel. 
 
7. Tag: Sonntag, 03.04.2011 
Chiwa: Als einzigartiges Freilichtmuseum wur-
de die Stadt von der Unesco als Weltkulturerbe 
unter deren Schutz gestellt. Weit über 50 Bau-
denkmäler laden zur Besichtigung ein. Fast 
1500 Jahre orientalischer Kultur, versteckt und 
märchenhaft in den verwinkelten Gassen, las-
sen vom einstigen Glanz und den Legenden 
dieser Stadt spüren. Folgende Sehenswürdig-
keiten werden an diesem Tag besichtigt: 
Medrese Muchamed-Amin-Chan, Minaret und 
Kalta-Minor, Kunja-Ark-Palast, Firuz-Medrese 
mit dem Museum, Pachlavon-Machmud-
Mausoleum, Islam Chodsha Minarett und Islam 
Chodsha Medrese sowie der Palast Tasch-
Chauli. Abendessen im ehemaligen Sommerpa-
last des letzten Emirs von Choresm. Transfer 
zum Flughafen in Urgentsch  Flug nach 
Taschkent. Hotelbezug für eine Nacht. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Tag: Montag, 04.04.2011 
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach 
Deutschland. 
 
Programmänderungen aus technischen Grün-
den vorbehalten! 
C:\Dokumente und Einstellungen\bl\Lokale 
Einstellungen\Temporary Internet 
Files\UZ1E0001_Einführungsreise_8.doc/ST 07.07.10 
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REISEANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich zu der Einführungsreise für Gruppenverantwortliche, die eine  
Gruppenreise nach Usbekistan planen und durchführen möchten, an (bitte ankreuzen): 
 

UZ1E0001 vom 28.03. bis 04.04.2011 
 
Flug ab/bis Frankfurt/M. 
Sonderwünsche  
Reiseversicherung (siehe Informationsblatt) 

 RundumSorglos-Paket 
 Nur Krankenversicherung 

Reiserücktrittskosten-/-abbruchversicherung  
 mit Selbstbehalt      ohne Selbstbehalt 
 Einzelzimmer (+ € 210,-) 

(nach Verfügbarkeit, gegen Berechnung) 

Bahnfahrkarte (siehe Informationsblatt) 
 ab/bis ____________________________ 

     nach Frankfurt (Flughafen) und zurück 
 1.Kl.  2. Kl.  Bahncard vorhanden 
 Anschlussflug ab/bis__________________ 

Personalangaben     Kundennr.: 
       (falls bekannt) 

         
 
.......................................................................  ...................................................................... 
Nachname     Vorname 

......................................................................  ...................................................................... 
Straße / Hausnummer    Postleitzahl / Wohnort 

.......................................................................  ...................................................................... 
Telefon      e-mail-Adresse 

.......................................................................  ...................................................................... 
Mobiltelefon     Geburtsdatum 

.......................................................................  ...................................................................... 
Geburtsort     Staatsangehörigkeit 

.......................................................................  ...................................................................... 
Konfession     Beruf 

.......................................................................  ...................................................................... 
Reisepass-Nr.     ausgestellt am 

.......................................................................  ...................................................................... 
gültig bis     ausgestellt in 
 
Voraussetzung zur Teilnahme an dieser Einführungsreise ist der ernsthafte Plan und ein entsprechender Interes-
sentenkreis zu einer Gruppenreise nach Usbekistan. Der Sonderpreis für diese Reise beträgt € 1.250,-- und ist 
vor Reiseantritt zur Zahlung fällig. Bei Durchführung einer Gruppenreise mit Biblische Reisen nach Usbekistan 
wird der Grundpreis rückerstattet. Die Erstattung erfolgt bei Rechnungsstellung für die Gruppenreise, deren 
Durchführung wir uns innerhalb von 2 Jahren nach Beendigung der Einführungsreise mit mindestens 20 zahlen-
den Teilnehmern wünschen. 
 
Biblische Reisen führt diese Einführungsreise nach Usbekistan in Zusammenarbeit mit der Uzbekistan Airways 
und unserer Partneragentur Orient Voyages durch. Aus Fairness diesen Partnern gegenüber erwarten wir Ihre 
spätere Gruppenreisebuchung nach Usbekistan. Eine Anrechnung auf eine Gruppenreise in ein anderes Reise-
land kann nicht erfolgen. 
 

 Ich habe bereits eine Gruppenreise nach Usbekistan gebucht/ein Angebot dafür angefordert.  Die-
ser Vorgang läuft bei Ihnen unter der  
 
 Angebots-/Reisenr.: ................................ vom .................... bis .................... 

 Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot für eine Gruppenreise nach Usbekistan. 
 
Um Ihnen ein Angebot unterbreiten zu können, benötigen wir einige Angaben. Bitte beantworten Sie uns daher 
folgende Fragen: 
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Für welchen Personenkreis werden sie die Reise ausschreiben?  
 

 Gemeinde:  ........................................................................................................... 

 Verband/Berufsgruppe: ........................................................................................................... 

 Sonstiges:  ........................................................................................................... 
  
Reisetermin:  ................................................................ Reisedauer:  ........ Tage 

Erwartete Teilnehmerzahl: ............... Personen   Preisvorstellung: ca. €  .................. 

Reiseart:   Studienreise  Besinnliche Reise   ................................................................. 

Unterkunftswünsche/Hotelkategorie: .................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Sonstiges: ............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

Haben Sie schon einmal an einer unserer Einführungsreisen  
für Gruppenverantwortliche teilgenommen?    JA   NEIN 

Wenn JA, wann und in welches Land? Wann hat die Gruppenreise dorthin stattgefunden? 

............................................................................................................................................................. 
Einführungsreise nach  im Jahre   Gruppenreise von / bis 

............................................................................................................................................................. 
Einführungsreise nach  im Jahre   Gruppenreise von / bis 

............................................................................................................................................................. 
Einführungsreise nach  im Jahre   Gruppenreise von / bis 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für diese Reise ein noch mindestens 6 Monate nach Rei-
seende gültiger Reisepass erforderlich ist. Der Personalausweis reicht nicht aus. Meine Personalan-
gaben stimmen voll und ganz mit den Eintragungen in meinem Reisepass überein. Ich bin damit ein-
verstanden, dass meine Adresse in die Teilnehmer- und Zimmerliste übernommen wird. Die Reisebe-
dingungen von Biblische Reisen erkenne ich an. 
 
 
 
............................................................................................................................................................. 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Reiseanmeldun-
gen akzeptieren können! 
 
 
Bitte zurücksenden an (vorbereitet für Versand im Fensterumschlag) oder per Fax an 0711-61925843: 
 
 
Biblische Reisen GmbH 
z. Hd. Frau Stratmann 
Silberburgstr. 121 
 
70176 Stuttgart 



Biblische Reisen GmbH

Reisebedingungen
Sehr geehrte Gäste, bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Reise bedingungen durch.
Sie werden, so weit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen Ihnen als Reiseteilnehmer/in
– nachstehend „Kunde“* genannt – und uns, der Biblische Reisen GmbH als Reise ver an stal -
ter – nachstehend „BiR“ ge nannt – im Falle Ihrer Buchung zustande kommenden Reisever -
tra ges. Diese Reisebedingungen ergänzen die Vorschriften über den Pauschalreisevertrag der
§§ 651a ff BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Informationsverordnung für Reise ver an -
stal ter und füllen diese aus. 

1. Anmeldung, Reisebestätigung, Verpflichtungen der Buchungs  per son
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich auf dem vorgese-

henen Formular. Mit der Anmeldung bietet der Kunde BiR den Abschluss eines
Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und
aller ergänzenden Informationen für die be treffende Reise in der Buchungsgrundlage
(Prospekt, Katalog, Angebot) – soweit diese dem Kunden vorliegen – verbindlich an.

1.2. Der Kunde haftet gegenüber BiR für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die
Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Ver pflich tungen durch aus-
drückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.

1.3. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von BiR an die/den Kunden oder
das diesen vertretende Reisebüro mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungs -
um fang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erhält der
Kunde bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss die schriftliche Reisebestätigung
ausgehändigt.

1.4. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues
Angebot vor, an das BiR für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt
auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zu stande, wenn der Kunde BiR ausdrücklich,
durch Bezahlung der Anzahlung, des Reisepreises oder den Reiseantritt die Annahme
erklärt.

2. Bezahlung
2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Sicherungsscheins gemäß § 651k Abs.

4 BGB ist eine Anzahlung zu leisten. Die Höhe der Anzahlung ergibt sich aus der im
Einzelfall getroffenen Vereinbarung. Ist eine solche nicht getroffen worden, beträgt die
Anzahlung 20% des Reisepreises.

2.2. Soweit der Sicherungsschein übergeben ist, und im Einzelfall keine anderweitigen
Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Restzahlung 3 Wochen vor Reisebeginn zah-
lungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, insbesondere nicht mehr
nach Ziffer 11.2. abgesagt werden kann.

2.3. Die Reiseunterlagen werden unverzüglich nach Eingang der Restzahlung übermittelt. 
2.4. Leistet der Kunde trotz Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen die An zahlung oder die

Restzahlung nicht fristgemäß entsprechend den vorstehenden Bestimmungen oder etwa
im Einzelfall getroffenen Fällig keits ver ein ba rungen, so ist BiR, falls kein vertragliches
oder gesetzliches Zurückbe hal tungs recht des Kunden besteht, berechtigt, nach Mahnung
mit angemessener Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit
Rücktrittskosten gemäß Ziffer 6. dieser Bedingungen zu belasten. 

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpflichtung von BiR ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der

Buchungsbestätigung in Verbindung mit der Reiseausschreibung. 
3.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften), Reisebüros und sonstige Reise ver mitt -

ler sind von BiR nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu
treffen, die über die Reiseausschreibung oder die Buchungsbestätigung von BiR hinaus-
gehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages
abändern.

3.3. Informationen in Orts- und Hotelprospekten und Internetausschreibungen sind für BiR
nicht verbindlich, es sei denn, sie wurden von BiR auf entsprechende Anfrage ausdrück-
lich schriftlich bestätigt.

4. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrt unter nehmen
4.1. BiR informiert den Kunden entsprechend der „EU-Verordnung zur Unterrichtung von

Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens“ vor oder spä-
testens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüg-
lich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs -
leistungen.

4.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so
ist BiR verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nen-
nen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald BiR weiß, wel-
che Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird BiR den Kunden informieren.

4.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Flug ge sellschaft,
wird BiR den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich
ist, über den Wechsel informieren.

4.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte „Black List“ Flugge sell schaften, denen die
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-
Seite von BiR abrufbar und in den Ge schäfts räumen von BiR einzusehen.

5. Preisanpassung
BiR behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Er höhung der
Be förderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flug -
hafen gebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel -
kurse entsprechend wie folgt zu ändern:

5.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beför der ungs kosten, ins-
besondere die Treibstoffkosten, so kann BiR den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen: 

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann BiR vom Kunden den Erhöhungs -
be trag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Be för der ungs mittel
geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitz plätze des verein-
barten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den
Einzelplatz kann BiR vom Kunden verlangen.

5.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder
Flughafengebühren gegenüber BiR erhöht, so kann der Reise preis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

5.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der
Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für BiR verteu-
ert hat.

5.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor
Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für BiR nicht vor-
hersehbar waren. 

5.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat BiR den Kunden unverzüg-
lich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 21. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam.
Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen
Reise zu verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den
Kunden aus ihrem Angebot anzubieten.

6. Umbuchungen, Rücktritt durch Kunden, Nichtantritt, Um bu chung,
Ersatzteilnehmer

6.1. Für Umbuchungen (Änderungen von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs- bzw.
Ab fahrtsort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen bei Kreuzfahrten, Ver pfle -
gungs art), auf deren Durchführung nach Vertrags ab schluss seitens des Kunden kein
Rechts  anspruch besteht, wird, soweit BiR diese ermöglichen kann, von BiR bis 4 Wochen
vor Reisebeginn eine Kos ten pauschale von € 25,– pro Person erhoben. Um buch ungs -
wünsche, die später als 4 Wochen vor Reisebeginn bei BiR eingehen, können, sofern ihre
Er fül lung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des Kunden vom Reise vertrag zu den
Bedingungen gemäß Ziff. 6.4. und gleichzeitiger Neu an meldung durchgeführt werden.
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur gering fügige Kosten verursachen.

6.2. Bei Reisen, welche eine Flugbeförderung mit „Spar- und anderen Sonder ta ri fen“ bein-
halten, richtet sich die Umbuchungs- bzw. Stornierungsgebühr für jeden Fall der
Umbuchung oder Stornierung, die eine Veränderung hinsichtlich des Fluges betrifft, nach
den Bedingungen der jeweiligen Flugge sell schaft.

6.3. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maß geblich ist der
Zugang der Rücktrittserklärung bei BiR. Dem Kunden wird im eigenen Interesse und aus
Beweissicherungsgründen dringend empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

6.4. In jedem Fall des Rücktritts durch den Kunden steht BiR unter Berück sich tigung gewöhn-
lich ersparter Aufwendungen und gewöhnlich möglicher an der weitiger Verwendung der
Reiseleistung folgende pauschale Entschä di gung pro Person zu: 

a) Bei Flugpauschalreisen mit Linienflügen, bei Bahn- und Busreisen so wie bei See-
und Flusskreuzfahrten im Vollcharter
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 10% des Reisepreises
vom 41. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 25% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reise preises

b) Bei Flugpauschalreisen mit Charter- und Billigfluggesellschaften (z. B. Tuifly, Air
Berlin, Condor, Germanwings, Arkia, Israir, Eurocypria):
bis zum 42. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 41. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 40% des Reisepreises
vom 14. bis 1 Tag vor Reisebeginn: 60% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 80% des Reise preises

c) Bei See- und Flusskreuzfahrten, bei denen BiR lediglich mit einem Zubucher -
kontingent arbeitet 
bis zum 35. Tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 34. bis 22. Tag vor Reisebeginn: 30% des Reisepreises
vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn: 50% des Reisepreises
vom 14. Tag bis 1 Tag vor Reisebeginn: 70% des Reisepreises
am Tag der Abreise und bei Nichtantritt: 90% des Reise preises

6.5. Dem Kunden ist es gestattet, BiR nachzuweisen, dass ihr tatsächlich keine oder wesent-
lich geringere Kosten als die geltend gemachte Kostenpauschale entsprechend vorste-
hender Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur Bezahlung der
tatsächlich angefallenen Kosten verpflichtet. 

6.6. BiR bleibt vorbehalten, abweichend von den vorstehenden Pauschalen, eine konkret zu
berechnende, höhere Entschädigung zu fordern. BiR ist in diesem Falle verpflichtet, die
Entschädigung im Einzelnen zu beziffern und zu belegen. 

6.7. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt das gesetzliche Recht des Kunden gemäß
§ 651b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt.

6.8. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten ver siche rung sowie
einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit
dringend empfohlen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sons-
tigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des Kunden auf
anteilige Rückerstattung. BiR wird sich jedoch bei den Leistungsträgern um Erstattung
der ersparten Auf wendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um
völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder
behördliche Bestim mungen entgegenstehen. BiR bezahlt an den Kunden die ersparten
Aufwen dungen zurück, sobald und so weit sie von den einzelnen Leistungsträgern tat-
sächlich an BiR zurückerstattet worden sind.

8. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen
8.1. BiR informiert im Reisekatalog bzw. in der Reiseausschreibung über die obigen Be -

stimmungen, die für das jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für
deutsche Staatsbürger erteilt, bei denen keine besonderen Verhältnisse gegeben sind. In
der Person des Kunden begründete persönliche Verhältnisse (z. B. Doppelstaats bür ger -
schaft, Staaten losig keit, frühere Eintragungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können
dabei nicht berücksichtigt werden, soweit sie BiR nicht ausdrücklich vom Kunden mit-
geteilt worden sind. 

8.2. BiR wird den Kunden vor Vertragsabschluss über etwaige Änderungen der in der Reise -
aus schreibung wiedergegebenen vorstehenden Vorschriften informieren. 

8.3. So weit BiR ihrer Hinweispflicht entsprechend den gesetzlichen Bestim mungen nach-
kommt, ist der Kunde zur Einhaltung der für die Reise geltenden Bestimmungen selbst
verpflichtet, es sei denn, dass sich BiR ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa,
Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von
Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu
Lasten des Kunden, ausgenommen, wenn sie durch eine Falsch- oder Nichtinformation
von BiR bedingt sind. 



8.4. Wenn BiR im Einzelfall die Beschaffung übernommen hat, haftet BiR auch dann nicht
für die rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen Zugang solcher Unterlagen, es sei
denn, dass BiR die Verzögerung zu vertreten hat.

9. Haftung
9.1. Die vertragliche Haftung von BiR für Schäden, die nicht Körperschäden sind (auch die

Haftung für die Verletzung vor-, neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den
dreifachen Reisepreis beschränkt, so weit

a) ein Schaden des Kunden von BiR weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt
wurde
oder

b) soweit BiR für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

9.2. BiR haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang
mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge,
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Aus stel lun gen, Beförderungsleistungen von und
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reise -
ausschreibung und der Bu chungs  bestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermit-
telten Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden, dass sie für den
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von BiR sind. BiR haftet jedoch 

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Aus  gangsort
der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbe för der ungen während der Reise und
die Unterbringung während der Reise beinhalten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-,
Aufklärungs- oder Organisationspflichten von BiR ursächlich ge wor den ist.

10. Obliegenheiten des Kunden, Kündigung durch den Kunden
10.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige durch den

Kunden ist bei Reisen mit BiR dahingehend konkretisiert, dass der Kunde verpflichtet ist,
auftretende Mängel unverzüglich der von BiR eingesetzten Reiseleitung oder der örtli-
chen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen.

10.2. Ist von BiR keine örtliche Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen
Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Kunde verpflichtet, BiR direkt unver-
züglich Nachricht über die Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der
Kontakt mit BiR kann unter folgender Adresse aufgenommen werden: 
Biblische Reisen GmbH,
Silberburgstraße 121,
70176 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 19 25-0,
Telefax (0711) 6 19 25-811,
E-Mail: info@biblische-reisen.de 

10.3. Ansprüche des Kunden entfallen nur dann nicht, wenn die dem Kunden obliegende
Mängelanzeige unverschuldet unterbleibt.

10.4. Reiseleiter und Agenturen sind nicht bevollmächtigt, Reisemängel oder Ansprüche
namens BiR anzuerkennen.

10.5. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüglich dem Beför -
derungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das
Beförderungsunternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflich-
tet. Ohne Anzeige besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes. 

10.6. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet BiR innerhalb
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen den Reisevertrag – im eigenen Interesse und aus Beweissicherungs -
gründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn der
Kunde die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, BiR erkennbaren Grund, nicht
zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht,
wenn Abhilfe unmöglich ist oder von BiR oder seinen Beauftragten verweigert wird, oder
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden
gerechtfertigt wird. Erfolgt nach diesen Bestimmungen eine zulässige Kündigung des
Reisevertrages durch den Kunden, so bestimmen sich die Rechtsfolgen dieser Kündigung
nach den §§ 651 e Abs. 3 und Abs. 4 BGB. Die Vorschrift des § 651 j BGB (Kündigung
wegen höherer Gewalt) bleibt hiervon unberührt.

10.7. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen hat der Kunde
ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehe-
nen Rückreisedatum gegenüber BiR geltend zu machen. Die Geltendmachung kann frist-
wahrend nur gegenüber BiR unter der vorstehend unter Ziff. 10.2. angegebenen
Anschrift erfolgen. Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend empfohlen.

11. Rücktritt und Kündigung durch BiR
11.1. BiR kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündigen, wenn der Kunde die

Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung von BiR nachhaltig stört oder
wenn sich der Kunde in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt BiR, so behält sie den Anspruch auf
den Reisepreis; BiR muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen Verwendung der nicht
in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihr von den Leis -
tungsträgern gut gebrachten Beträge. Die von BiR eingesetzten Reiseleiter sowie die
Mitarbeiter der örtlichen Agenturen sind ausdrücklich bevollmächtigt, die Interessen von
BiR in diesen Fällen wahrzunehmen. 

11.2. BiR kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender
Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch BiR muss
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung oder, bei einheitlichen Regelungen für alle
Reisen oder bestimmte Arten von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder
einer allgemeinen Leistungsbeschreibung angegeben sein.

b) BiR hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungs -
bestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu
verweisen.

c) BiR ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteil nehmer -
zahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von BiR später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen

anderen Reise verlangen, wenn BiR in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich
nach der Erklärung über die Absage der Reise durch BiR dieser gegenüber geltend zu
machen.

f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

12. Verjährung 
12.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht ver -
letzung von BiR oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beru-
hen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von BiR
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von BiR beruhen. 

12.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
12.3. Die Verjährung nach Ziffer 12.1 und 12.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an

dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
12.4. Schweben zwischen dem Kunden und BiR Verhandlungen über den Anspruch oder die

den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde
oder BiR die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

13. Rechtswahl und Gerichtsstand
13.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und BiR findet

ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
13.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen BiR im Ausland für die Haftung des Reise ver an -

stalters dem Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der
Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Um fang und Höhe von Ansprüchen des
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

13.3. Der Kunde kann BiR nur an deren Sitz verklagen. 
13.4. Für Klagen von BiR gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für

Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als
Gerichtsstand der Sitz von BiR vereinbart. 

13.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-

ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und BiR anzuwenden
sind, etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die
hier aufgeführten Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu den vorstehenden Reise be ding -

ungen von BiR, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen“
im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von BiR als ver-
antwortlichem Reise ver anstalter organisiert und über einen Gruppen ver antwortlichen
bzw. Auftraggeber für einen bestimmten Teilnehmerkreis gebucht und/oder abgewickelt
werden.

14.2. Besondere Haftung von BiR bei Reisen für geschlossene Gruppen:
14.2.1. BiR haftet bei Reisen für geschlossene Gruppen für die in der Buchungs bestätigung auf-

geführten Leistungen.
14.2.2. BiR haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder

ohne Kenntnis von BiR – vom Gruppenauftraggeber, bzw. Grup pen verantwortlichen zu -
sätzlich zu den Leistungen von BiR angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder den
Kunden zur Verfügung gestellt werden. Hierzu zählen insbesondere:

a) Vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen
zu und von dem mit BiR vertraglich vereinbarten Abreise- und Rückreiseort.

b) Nicht im Leistungsumfang von BiR enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise
und am Reiseort, Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw. .

c) Von BiR auf Wunsch des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverant wort lichen vermit-
telte Reiseleiter.

14.2.3. BiR haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw.
Gruppenverantwortlichen oder des von BiR lediglich vermittelten Reiseleiters vor, wäh-
rend und nach der Reise, insbesondere nicht für mit BiR nicht abgestimmte 

a) Änderungen der vertraglichen Leistungen,
b) Weisungen an örtliche Führer,
c) Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungsträgern,
d) Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden.
14.3. Soweit für die Haftung von BiR gegenüber dem Kunden an den Reisepreis anzuknüpfen

ist, ist ausschließlich der zwischen dem Gruppenauftraggeber und BiR vereinbarte Reise -
preis maßgeblich, ohne Berücksichtigung von Zuschlägen jedweder Art, welche vom
Gruppen auftraggeber gegenüber dem Kunden erhoben werden.

14.4. Beanstandungen
14.4.1. Der Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von BiR lediglich vermittel-

te Reiseleiter sind nicht berechtigt oder bevollmächtigt, vor, während oder nach der
Reise Beanstandungen des Kunden namens BiR anzu erkennen.

14.4.2. Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortliche oder von BiR lediglich vermittelte
Reiseleiter sind insbesondere nicht berechtigt, namens BiR gegenüber dem Kunden
irgendwelche Ansprüche auf Rückerstattung des Reise preises sowie auf Schadensersatz,
gleich aufgrund welchen Sach ver halts und aus welchem Rechtsgrund, anzuerkennen. 

14.4.3. Der Kunde hat die ihm gemäß Ziff. 10.1 obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von
Leistungsstörungen bei dem von BiR eingesetzten Reiseleiter bzw. örtlichen Führer vor-
zunehmen. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppen -
verantwortlichen ist nur dann ausreichend, wenn von BiR keine eigene Reiseleitung oder
örtliche Führung eingesetzt ist oder diese nicht erreichbar ist.
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